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Das Rvte Kreuz.

5cti!oei2sritctier 5amariterbun6.
protokollausjug der Sitzungen des lìrntrnlvorstandrs

vom 9^. Stvveinbev und >5. Dezember 1905, sowie vom >1. Icmmir INON.

In Aìisfiihrnng des an der außerordent-
lichen Delegiertenversammlnng vom kö. Ok-
tober I9vö in Aarau gefaßten Beschlusses
werden die s? ti, litt. o. nnd s? 7 der Statuten
des schweizerischen Samariterbnndes voin
l 2. März I90ö wie folgt ergänzt,

sj ti, litt, o, als Schlußsatz:
„Ueber die Geschäftsführung desselben

„wird ein besonderes Regulativ erlassen."
is 7. Der erste Sah erhält folgenden Wort-

laut:
„Die ständige Leitung des Bundes wird

„einer Borortssektion übertragen, welche

„auf die Dauer von drei Iahren nnd mit
„obligatorischein Wechsel nach Ablauf dieser

„Zrist von der Delegiertenversammlnng
„gewählt wird."

Die mit obigen Ergänzungen versehenen
Statuten sind von der Direktion des schweize

rischen Zentralvereins vom Roten Kreuz am
2k. Dezember >997» genehmigt worden.

Als statutarische Vertreter beim Zentral-
vorstand des schweizerischen Samariterbnndes
wurden vom Zentraiverein vom Roten Kreuz
gewählt die Herren

Dr. inocl. W. Sahli,
Dr. nreck. Henne Bitzins nnd
Dr. niocl. K. Iorster,

alle drei wohnhaft in Bern.
Zum Vizepräsidenten des Zentralvorstandes

ist Herr Dr. nmck. Henne Bitzins vom Vorort
des schweizerischen Samariterbnndes ernannt
worden.

Die von der Sektion Weißlingen ringe
sandten neu revidierten Statuten wurden ge-
nehmigt, ebenso diejenigen der neugegründeten
Sektionen Vohlen <Bern) und Wartau
<St. Gallen).

Die genannten Sektionen wurden gleich
zeitig in den schweizerischen Samariterbnnd
aufgenommen und erhalten die übliche Porto
freiheit.

Austritte:
1. Samariterverein Grenchen, welcher sich

mit der Rot-Krenz-Sektion Grenchen ver
schmolzen hat.

2. Samariterverein Straubenzell, der sich
dem Zweigverein St. Gallen vom Roten Kreuz
anschließt.

9. Die Sektion Affoltern bei Zürich wegen
zu schwachem Aktivmitgliederbestand in Ans-
lasting.

Unter Aushebung des bezüglichen Depots
in Zürich wird beschlossen, sämtliche Skelette
nnd Tabellenwerke der Direktion des Zentraü
Vereins vom Roten Kreuz abzutreten. Skelette
nnd Bilderwerke sind von nun an ausschließlich
beim Zentralsekretariat des Roten Kreuzes in
Bern zu bestellen.

Bern, den 29. Januar l9tNk.

Wimis des Zeiilràrkiiiides
des sàeizerWii Zaiiinriterbiindes.

Der Präsident: Der Sekretär:
Ed. Michrl. Molimmi».

?àprei5ermâhigung ciuk 6sn lckioàerilctien Eilenbcitinen.

Nachdem dem schweizerischen Samariterbnnd Die Direktion des schweizerischen Roten
bereits im Vorjahr die Vergünstigung ein- Kreuzes hatte die Iahrtaperinäßigung außer
geräumt wurde, anläßlich seiner schweizerischen für die Versammlungen und Uebungen der

Jahresversammlungen einfache Eisenbahn eigenen Vereine auch für ihre beiden Hülss
biklette zur Hin- nnd Rückfahrt benutzen zu organisationen, den schweizerischen Militär-
können, ist auf ein im Sonnner 1905 gestelltes sanitätsverein nnd den schweizerischen gemein
gleiches Gesuch des Zentralvereins vom Roten mistigen Franenverein, nachgesucht, in der Mei
Kreuz die Antwort der Präsidialverwaltnng nung, daß die sämtlichen vier Verbände, die
des Verbandes schweizerischer Eisenbahnen sich mit dem freiwilligen Hülfswescn befassen,

eingelangt. in dieser Hinsicht gleich zu halten seien. Leider



Tas Note Arenz,

ist ihrem Gesuch nur teilweise entsprochen
worden, wie ans dem suchendem Schreiben
der Präsidialverwaltung hervorgeht; dasselbe
lautet;

Bern, den Februar UM!,
t'ln die Tirekiion des schweizerischen fentralvercins

vom Noten Kreuz,

plus unser schreiben VU. MMU/II vom UN, Tktvber

v, I, bezugnehmend, beehren >vir »us, Ihnen mit,m

ieileiu dan der Verband schweizerischer Eisenbahnen

beschlossen bat, den schweizerische» Ientralverein vom

Noten Krenz auf i Bkärz nächsthin in das Reglement

betreffend die Gewährung außerordentlicher Tap

begünstigungen zum Besuche von schweizerischen festen

und Versammlungen, sowie von Pferderennen, vom

l, September UMb, aufzunehmen. Wir übersenden

Ihnen anbei zur gefälligen K emntnisnahmc zwei Epem

vlare des genannten Reglements und bemerken dazu

folgendes!
Tie Begünstigung wird gemäß gisser l des Regle

ments nur für nllg e m eine s eh w e i z e r i j ch e Per
sammlungcn bcivilligt, ausgeschlossen sind Sektions
und Telegiertcnverjammlungen! ebenso kann die Per
günstigung für kantonale Jahresversammlungen in

Anspruch genommen werden.

hinsichtlich der Hülfsorganisation Ihres Verbandes,
des schweizerischen Militttrsanitätsvercins und des

schweizerischen gemeinnützigen Frauenvereins, hat es

die Meinung, das; deren Mitglieder von der Begünsti

gung nur zum Besuche der allgemeinen Versanunluugeu
des Fentralvereins vom Roten Kreuz und der vom

letzter» veranstalteten Uebungen und Kurse, nicht aber

auch zur Teilnahme an ihren eigenen, besonderen Ver

sammlungen und Veranstaltungen Gebrauch zu machen

berechtigt sein sollen.

Tie Uebungen und Kurse anbelangend, wird noch

besonders darauf aufmerksam gemachl, dap die Be

günstigung nur dann gewährt wird, wenn diese Per
nnstaltnnge» von Ihrem Verein angeordnet nnd durch

geführt werden.

Tie Gesuche sind für jeden einzelnen Anlag gemäß

den Bestimmungen unter Abschnitt IV des Regle

menteS einzureichen.

hochachtungsvoll

Für die Generaldirektion

der schweizerischen Bundesbahnen
als Präsidialverwaltnng

des Verbandes schiveizerischer Eisenbahnen ^

Gig.! Tinkelmann,

Oie wicktiglten Zamciriterregeln tür à krcmkenpklege im ttciule.
Ans der deutschen ^Zeitschrift sür Samariter und Ücetlungslvesen,

iZchlliß.l

lll. Das Krankenbett.
Dos Bett des Kr a vkeu stehe am besten

frei im zsimmer oder mit dein Kopfende der

Wand zu, damit der Pfleger von alle» Seiten

an den Kranken herankommen kann, Betten,

die wegen Raummangels mit der Längsseite

an einer Wand stehen müssen, sind durch ein

Brett, Teppich oder wollenes Tuch vor der

ansstrahlenden Kälte der Wand zu schlitzen.

Tür manche Kranke nnd speziell für Rekon-

valeszenten ist die Möglichkeit, ins Freie zn

selsen, sehr wohltuend.
Die Bettstelle, am zweckmässigsten eine

solche von Eisen, habe als Boden ein Eisen-

drahtgeslecht oder noch besser einen Sprung
federboden, darauf eine Roßhaar oder See-

grasmatratze. Dient zur Unterlage ein Stroh-

sack, so mich dieser öfters frisch gefällt werden,

seine Deffnnng muß nach nuten liege». Sehr
zwecknnchig sind dreiteilige Matratzen, so das;

das am meisten nnd am leichtesten geschädigte

Mittelstück mit den beiden andern gewechselt

werden kann.

Auf die Matratze kommt das Bettlaken,

bei Schiverkranken ans dieses eine wasserdichte

Unterlage, darüber noch eine leinene tinter
läge, die öfters zu wechseln ist,

ssnm Zudecken für die Kranken diene»

D U, in Leinenüberzügc einzuziehende oder in

Leinentücher eingenähte Wolldecken, Letztere

verdienen vor wattierten Steppdecken den Bor

zug. Für das Fichende kann in der ganz
kalten Jahreszeit ein sogenanntes Plnmean

gestattet werden; sonst sind Federbetten viel
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